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Altes Tierschutzgesetz stellt uns Menschen ein schlechtes Zeugnis aus 
Neue Vorlage trägt der veränderten Stellung der Tiere in unserer Gesellschaft vermehrt Rechnung 

Im Zuge der Diskussion in der schwei
zerischen Nachbarschaft über Tierversu
che, Massentierhaltung, etc. in der jüng
sten Zeit haben sich auch bei uns die 
zuständigen Steilen mit der Problematik 
eines zeitgemässen Tierschutzes befasst. 
Unter dem Vorsitz des Leiters des Veteri-
näramtes, Dr. med. vet. Erich G o o p ,  
hat die Regierung eine Kommission be
stimmt, die eine neue Fassung des Tier
schutzgesetzes erarbeitete. Der Entwurf 
ist nunmehr fertiggestellt und soll nach 
eingehender Diskussion und der Ver
nehmlassung Im kommenden Herbst dem 
Landtag vorgelegt werden. Anlässlich des 
letzten Pressegesprächs mit Regierungs
rat Dr. Walter Oehry, haben wir über die 
wesentlichen Neuerungen im geplanten, 
neuen Gesetzeswerk diskutiert. 

«Das alte Tierschutzgesetz», so Dr .  
Walter Oehry, «stellt dem Menschen ein 
schlechtes Zeugnis aus. Es fängt mit Ver
boten an, zeigt dann etliche Verbotstat
bestände auf und schliesst mit den Straf
bestimmungen ab. De r  Tierschutz in die
sem Gesetz befasst sich ausschliesslich 
mit dem Haustier und ist sehr stark auf 
das einzelne Tier ausgerichtet und nicht 
so sehr auf die Tierart im Gesamten. «In 
diesem Gesetz genügt z. B. eine Miss
handlung nicht, es muss eine rohe Miss
handlung sein, damit eingeschritten wer
den konnte. Daneben reichen die ange
führten Verbotstatbestände heute kaum 
mehr aus, um den Tierschutz umfassend 
zu gewährleisten. Auch entsprechen die 
Strafbestimmungen nicht mehr den heuti
gen Erfordernissen um eine genügende 
Abschreckung hervorzurufen, war das 
Höchststrafmass mit 3000 Franken be
grenzt. 

Geltungsbereich wesentlich 
ausdehnen 

Im neuen, geplanten Gesetzeswerk soll 
weiterhin das Haustier zusammen mit der 
Haustierhaltung im Vordergrund stehen, 
daneben soll aber im verstärkten,Masse 
die positive Einstellung des Menschen 
zum Tier gefördert werden. Dazu Regie
rungsrat Oehry: «Die Philosophie des" 
Gesetzes ist klar. Wir wollen das Tier als 
Population schützen und daneben soll, 
wer sich ein Tier  hält, ihm auch Ernäh
rung, Unterkunft, Pflege und Bewe
gungsfreiheit im angemessenen Rahmen 
bereitstellen können.» AH dies soll von 

Panikverkäufe 
am Goldmarkt 

(AP) - An  den internationalen Gold
märkten ist es gestern aus nicht ersicht
lichen Gründen zu Panikverkäufen ge
kommen, die den Preis pro Feinunze zeit
weise um mehr als 40 Dollar, das sind 
über elf Prozent, fallen Hess. De r  Kurs 
des amerikanischen Dollars lag an den 
Devisenmärkten fest. 

Vom Handel wurde mitgeteilt, die un
gewöhnlich starken Goldverkäufe hätten 
mi Fernen Osten begonnen. Bei Eröff
nung des Londoner Marktes notierte der 
mittlere Preis pro Feinunze mit 416,50 
Dollar und damit um 47,38 Dollar niedri
ger als am Freitag abend (463,88). Einen 
guten Grund für diese Entwicklung gebe 

nicht, erklärte ein Händler in London. 
Nachdem i m  Fernen Osten der Preis un
ter ein bestimmtes Niveau gerutscht sei, 
s e '  kein Halten mehr gewesen. Im Laufe 
des Vormittags traten in London jedoch 
Käufer wieder stärker in Erscheinung, so 
Jass sich der Preis auf 425,50 Dollar er
holte. Allerdings ist das noch immer der 
niedrigste Goldpreis seit November ver
fangenen Jahres. In Zürich wurde Gold 
anfangs mit 418,50, später dann mit 
422,00 Dollar gehandelt. Am Freitag hat-
, e  dort die Feinunze noch 464,00 Dollar 
gekostet. Mit dem Goldpreis fiel in Lon
don auch der Silberpreis, von 13,34 auf 
'*.65 Dollar die Feinunze. 

der Regierung dann im Verordnungswe
ge festgelegt werden, so etwa die Art  der 
Behausung, den Freilauf,* die Anbinde
vorschrift oder etwa die Aufstallungsvor-
schrift für Kühe. 

So soll nach Ansicht der  Kommission 
neben einem allgemeinen Teil über die 
Zielsetzung des Gesetzes der Bereich der 
Tierhaltung, der Handel und die Wer
bung mit Tieren, die Tiertransporte und 
notwendige Eingriffe an Tieren neu gere
gelt werden; medizinische Eingriffe an 
Tieren dürfen z. B.  nach dem neuen Ge
setz nur noch vom Tierarzt vorgenommen 
werden. Im Bereich der Tierversuche soll 
weiterhin an einem strikten Verbot fest
gehalten werden, das nur durch eng be
grenzte Ausnahmen durch die Regierung 
aufgehoben werden kann. 

«Hier sind wir in der glücklichen Lage, 
dass wir, anders als in der Schweiz, nicht 
eingreifen müssen, sondern nur vorbeu
gende Massnahmen, wie etwa gesetzliche 
Verbote, setzen können», betonte Dr .  
Walter Oehry, «dasselbe gilt in unserem 
Lande auch für die Massentier- oder Bat
teriehaltung. Bis jetzt gibt es das hier 
noch nicht. Wir müssen uns aber klar 
darüber sein, dass wir im Gesetz berück
sichtigen müssen, dass eventuell durch 
bestehende Gesetzeslücken auf unser 
Territorium ausgewichen würde, z. B .  
bei Tierversuchen oder etwa der Batte
riehaltung.» 

In einem weiteren Teil des Gesetzes 
soll auch das Schlachten neu geregelt 
werden (das alte Schlachtgesetz würde 
dann wegfallen), ebenso würden, wie im 
alten Gesetzestext einzelne verbotene 
Handlungen, deren Tatbestände heute 

anders sind, aufgenommen werden, wie 
etwa das Dopen von Tieren für sportliche 
Leistungen, etc. . 

Mit den Rechtsschutzbestimmungen 
und den Bestimmungen über die Höhe 
der Strafen, die ein Vielfaches höher als 
im alten Gesetz ausfallen (z.B. Geldbus
se bis zu 20 000 Franken oder Haft, kön
nen auch einem fehlbaren Tierhalter Tie
re weggenommen und auf seine Kosten 
untergebracht werden) sowie den Durch
führungsbestimmungen schliesst das Ge
setz ab. 

Noch viele offene Fragen 
Neben dieser doch umfassenden Rege

lung des Tierschutzes sind doch noch eini
ge Fragen nicht ganz geklärt. Zum einen 
sind drei Bereiche davon ausgenommen, 
laufen aber in ihrer Behandlung parallel 
nebenher. Das sind das Tierseuchenge
setz (wo auch die Impfvorschriften ent
halten sind), die Jagd- und Fischereige
setzgebung und das Naturschutzgesetz. 
«Daneben gibt es aber noch nicht völlige 
Klarheit in der Abgrenzung der Kompe
tenzen, in der wünschenswerten Durch
sicht, so Dr. Oehry, «und dies aus ver
schiedenen Gründen: wir sind aufgrund 
des Abkommens mit der Schweiz in eini
gen Gebieten miteinbezogen, z.B. beim 
Tierseuchengesetz und müssen nun fra
gen, wie weit wir in unserer eigenen Ge
setzgebung trotz dieses Abkommens ge
hen können. Daneben sind wir auch Mit
glied des internationalen Abkommens 
über den Artenschutz, das z.B. regelt, 
welche Tiere als seltene, gefährdete Ar
ten gelten. Alle diese Abgrenzungen, 
Ausklammerungen und Kompetenzbe

stimmungen bedürfen noch einer Abklä
rung, bevor das Gesetz in die Vernehm
lassung gehen kann.» 

Wer kontrolliert? 
Noch nicht ganz geklärt ist, wie dieses 

Gesetz kontrolliert werden soll. Kontroll
funktionen nach den Vorstellungen der 
Regierung hätte eine neu zu schaffende 
Tierschutzkommission mit Vertretern der 
Tierärzte, der Landwirtschaft, des Tier
schutzvereins, des Ornithologischen Ver
eins und des Veterinäramtes. Weitere 
Kontrollfunktion hätten dann die dafür 
zuständigen Vertreter der Gemeinden, 
das Veterinäramt selber und die Regie-
rung. 

Ebenfalls offen bleibt die Frage, was 
mit der Haltung von Tieren geschieht, die 
nicht eigentliche Haustiere sind, wie z. B. 
Schlangen, Leoparden, etc. Hier muss im 
Augenblick noch auf das Artenschutzab-
kommen oder auf das Gesetz über den 
Handel und Verkehr mit Tieren zurück
gegriffen werden. 

Es gilt mit dem neuen Gesetz die Tier
arten umfassender zu schützen und Über
griffe des Menschen auf das Tier mit ge
setzlichen Mitteln einzudämmen. In die
sem Sinne ergaben sich die Hauptproble
me, wie sie sich in der Schweiz bei der 
Neufassung des Tierschutzgesetzes erge
ben haben, bei uns nicht, weil wir hier bei 
uns den Sachverhalt der Massenhaltung 
oder der Tierversuche nicht haben. Dass 
man aber überhaupt sehr umfassende ge
setzliche Massnahmen braucht, um das 
Tier Vor dem Menschen zu schützen, 
scheint leider notwendig zu sein. (RW) 

«David gegen Goliath» auf der Balzner Rheinau 
Die holländische Olympia-Auswahl traf gestern in unserem Land ein 

(ch) - Morgen Mittwoch, um 19.30 
Uhr, schlägt für Liechtensteins Fussball-
Nationalmannschaft die Stunde der 
Wahrheit. Im wohl bedeutendsten Spiel 
in der Geschichte des Liechtensteiner 
Fussballyerbandes trifft unsere Mann
schaft auf der Sportanlage Rheinau in 
Balzers im Rahmen der Ausscheidung zu 
den Olympischen Spielen 1984 in Los An
geles auf die holländische Auswahl. A m  
15. März findet dann in Deventer das 
Rückspiel statt. 

Über die Favoritenstellung in diesem 
Wettkampf gibt es natürlich keine Zwei
fel: Die Holländer, eine Fussball-Gross
macht in Europa, haben in ihrem Aufge
bot grösstenteils Profis aus der höchsten 
Spielklasse stehen. Von den Vorausset
zungen her  betrachtet also ein Kampf 
zwischen David und Goliath. 

Dennoch besteht für die Liechtenstei
ner Mannschaft überhaupt kein Grund, 
sich von vornherein geschlagen zu geben. 
Schon so oft hat man gerade im Fussball
sport beobachten können, wie schwer 
sich auf dem Papier stärkere Teams ge
gen sogenannte «Zwerge» tun. Das Ziel 
unserer Mannschaft wird sein, ihre Haut 
so teuer wie möglich zu verkaufen. Die 

Ohne Hasler! 
Der Xamax-Spieler verletzt 

Riesen-Pech für Liechtensteins 
Fussball-Auswahl: Xamax-Spieler 
Rainer Hasler verletzte sich am 
Freitag im Training und fällt für das 
Länderspiel gegen Holland aus. 

Truppe um Coach Hans Müntener hat 
sich einiges vorgenommen und möchte 
dem liechtensteinischen Publikum etwas 
bieten und eine gute Figur abgeben. 

Dazu notwendig wäre natürlich nicht 
nur ein grosser Zuschaueraufmarsch, 
sondern auch eine dementsprechend laut
starke Unterstützung für unsere Mann
schaft. Ein begeistertes Publikum im 
Rücken hat schon des öfteren einer 
Mannschaft zusätzliche Kräfte verliehen. 
Unser Aufruf richtet sich an die Liechten
steiner Fussballfans: Stellt Euch hinter 
unsere Mannschaft! 

Hollands Olympia-Auswahl, in deren Rei
hen etliche Profis stehen, traf bereits ge
stern nachmittag in Vaduz ein und bereitet 
sich profihaft aufs Länderspiel vom Mitt
woch vor. (Bild: eddy) 

Fahndungserfolge 
der Polizei 
Zechpreller-Paar verhaftet 

Wie kürzlich im VOLKSBLATT 
berichtet, stieg am 12. Februar 1983 
im Alphotel Gaflei ein betrügeri
sches Paar ab und hinterliess nach 
einem mehrtägigen Ferienaufent
halt eine Zechschuld von nahezu 
2400 Franken. In enger Zusammen
arbeit mit der Kantonspolizei Bern 
ist e:s inzwischen gelungen, das be
trügerische Paar in Thun zu verhaf
ten und zu identifizieren. Es handelt 
sich um zwei in Zürich lebende, be
vormundete schweizerische Staats
angehörige, die im Verdacht ste
hen, noch weitere ähnlich gelagerte 
Straftaten verübt zu haben. Das po
lizeiliche Ermittlungsverfahren ge
gen das betrügerische Paar ist einge
leitet worden. Eine Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft wird demnächst 
erfolgen. 

Serviertaschen-Diebstähle 
geklärt 

Im Zuge der kürzlich erfolgten 
Verhaftung mehrerer Drogendelin
quenten konnten in Zusammenar
beit mit der Kantonspolizei St. Gal
len mehrere Serviertaschendieb
stähle geklärt werden, die ein jun
ger Liechtensteiner im Rheintal und 
dem benachbarten Graubünden in 
letzter Zeit begangen hat. Den Die
beserlös setzte e r  jeweils sofort in 
der Zürcher Drogenszene in Heroin 
um, das er grösstenteils selber kon
sumierte. Insgesamt handelt es sich 
um neun Tatbestände mit einer De
liktsumme zwischen 4000 Franken 
und 5000 Franken. Ein junger in 
Liechtenstein wohnhafter schweize
rischer Staatsangehöriger, welcher 
jedoch nicht in Haft gesetzt ist, 
musste in die Ermittlungen einbezo
gen werden, da er sich an einem 
Diebstahl beteiligt und ebenfalls 
Heroin konsumiert hat.  

Brotpreise 
Ab heute Dienstag wird das Brot in 

weiten Teilen der Schweiz teurer. Mit 
einer Preiserhöhung von zehn Rappen für 
das Kilogramm Ruch- und Halbweissbrot 
wollen die Bäcker einen Teil der gestiege
nen Personal- und Produktionskosten 
ausgleichen. Der neue Kilopreis von 2,90 
Franken beruht auf Empfehlungen des 
Schweizerischen Bäcker-Konditorenmei-
ster-Verbandes, der aufgrund von Brot
kostenkalkulationen einen Preis von drei 
Franken als gerechtfertigt bezeichnet 
hatte. 

Laut Auskunft des Liechtensteinischen 
Bäckerverbandes, der das Thema anläss
lich seiner letzten Sitzung diskutierte, 
wird in unserem Lasnd eine Preiserhö
hung für Brot nicht vollzogen. Aufgrund 
der Mehlpreisentwicklung dürfte aller
dings eine Erhöhung im Herbst dieses 
Jahres durchgeführt werden. 

Neue Abgasvorschriften 
Schweiz: Keine 
Fristerstreckung 

Der Schweizer Bundesrat lehnt es ab ,  
die Ende März ablaufende Übergangs
frist für die neuen, strengeren Abgasvor
schriften, die bekanntlich auch für Liech
tenstein Gültigkeit haben, nochmals zu 
verlängern. Entsprechende Begehren wa
ren vom Autogewerbeverband der 
Schweiz, der  Vereinigung Schweizeri
scher Automobil-Importeure und der  
Vereinigung der Strassenverkehrsämter 
gestellt worden. In getrennten Schreiben 
an die drei Verbände hält der  Bundesrat 
fest, für eine weitere Verlängerung der 
Frist lägen keine neuen Gründe vor. 


